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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.06.1980

Norm

ABGB §983

Rechtssatz

Der Krediterö3nungsvertrag bildet den Verp6ichtungsgrund der in seinem Rahmen erfolgenden künftigen

Kreditgewährungen (Kreditinanspruchnahmen), die zwar durch den Inhalt dieses Vertrages mitbestimmt werden, aber

ein verschiedenes rechtliches Schicksal haben können.
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